
Anlage 1 

Begriffsbestimmungen 
 

Zu Nr. 2.1 

„Grundlagenforschung“: experimentelle oder theoretische Arbeiten, die in erster Linie dem 

Erwerb neuen Grundlagenwissens ohne erkennbare direkte kommerzielle 

Anwendungsmöglichkeiten dienen. 

 

„Industrielle Forschung“: planmäßiges Forschen oder kritisches Erforschen zur Gewinnung 

neuer Kenntnisse und Fertigkeiten mit dem Ziel, neue Produkte, Verfahren oder 

Dienstleistungen zu entwickeln oder wesentliche Verbesserungen bei bestehenden Produkten, 

Verfahren oder Dienstleistungen herbeizuführen. Hierzu zählen auch die Entwicklung von 

Teilen komplexer Systeme und unter Umständen auch der Bau von Prototypen in einer 

Laborumgebung oder in einer Umgebung mit simulierten Schnittstellen zu bestehenden 

Systemen wie auch von Pilotlinien, wenn dies für die industrielle Forschung und insbesondere 

die Validierung von technologischen Grundlagen notwendig ist. 

 

„Experimentelle Entwicklung“: Erwerb, Kombination, Gestaltung und Nutzung 

vorhandener wissenschaftlicher, technischer, wirtschaftlicher und sonstiger einschlägiger 

Kenntnisse und Fertigkeiten mit dem Ziel, neue oder verbesserte Produkte, Verfahren oder 

Dienstleistungen zu entwickeln. Dazu zählen zum Beispiel auch Tätigkeiten zur Konzeption, 

Planung und Dokumentation neuer Produkte, Verfahren und Dienstleistungen. 

Die experimentelle Entwicklung kann die Entwicklung von Prototypen, 

Demonstrationsmaßnahmen, Pilotprojekte sowie die Erprobung und Validierung neuer oder 

verbesserter Produkte, Verfahren und Dienstleistungen in einem für die realen 

Einsatzbedingungen repräsentativen Umfeld umfassen, wenn das Hauptziel dieser 

Maßnahmen darin besteht, im Wesentlichen noch nicht feststehende Produkte, Verfahren oder 

Dienstleistungen weiter zu verbessern. Die experimentelle Entwicklung kann die Entwicklung 

von kommerziell nutzbaren Prototypen und Pilotprojekten einschließen, wenn es sich dabei 

zwangsläufig um das kommerzielle Endprodukt handelt und dessen Herstellung allein für 

Demonstrations- und Validierungszwecke zu teuer wäre. 

Die experimentelle Entwicklung umfasst keine routinemäßigen oder regelmäßigen 

Änderungen an bestehenden Produkten, Produktionslinien, Produktionsverfahren, 

Dienstleistungen oder anderen laufenden betrieblichen Prozessen, selbst wenn diese 

Änderungen Verbesserungen darstellen sollten. 

 

„Durchführbarkeitsstudie“: Bewertung und Analyse des Potenzials eines Vorhabens mit 

dem Ziel, die Entscheidungsfindung durch objektive und rationale Darlegung seiner Stärken 

und Schwächen sowie der mit ihm verbundenen Möglichkeiten und Gefahren zu erleichtern 

und festzustellen, welche Ressourcen für seine Durchführung erforderlich wären und welche 

Erfolgsaussichten das Vorhaben hätte. 

 

„Einrichtung für Forschung und Wissensverbreitung“: Einrichtungen wie Hochschulen 

oder Forschungsinstitute, Technologietransfer-Einrichtungen, Innovationsmittler, 

forschungsorientierte physische oder virtuelle Kooperationseinrichtungen, unabhängig von 

ihrer Rechtsform (öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich) oder Finanzierungsweise, deren 

Hauptaufgabe darin besteht, unabhängige Grundlagenforschung, industrielle Forschung oder 

experimentelle Entwicklung zu betreiben oder die Ergebnisse solcher Tätigkeiten durch 

Lehre, Veröffentlichung oder Wissenstransfer zu verbreiten. Übt eine solche Einrichtung auch 

wirtschaftliche Tätigkeiten aus, muss sie über deren Finanzierung, Kosten und Erlöse getrennt 

Buch führen. Unternehmen, die beispielsweise als Anteilseigner oder Mitglied bestimmenden 



Einfluss auf eine solche Einrichtung ausüben können, darf kein bevorzugter Zugang zu den 

von ihr erzielten Forschungsergebnissen gewährt werden. 

 

„Wirksame Zusammenarbeit“: arbeitsteilige Zusammenarbeit von mindestens zwei 

unabhängigen Partnern mit Blick auf einen Wissens- oder Technologieaustausch oder auf ein 

gemeinsames Ziel, wobei die Partner den Gegenstand des Verbundprojekts gemeinsam 

festlegen, einen Beitrag zu seiner Durchführung leisten und seine Risiken und Ergebnisse 

teilen. Die Gesamtkosten des Vorhabens können von einem oder mehreren Partnern getragen 

werden, so dass andere Partner von den finanziellen Risiken des Vorhabens befreit sind. 

Auftragsforschung und die Erbringung von Forschungsleistungen gelten nicht als Formen der 

Zusammenarbeit. 

 

Zu Nr. 2.2 und 2.3 

„Forschungsinfrastruktur“: Einrichtungen, Ressourcen und damit verbundene 

Dienstleistungen, die von Wissenschaftlern für die Forschung auf ihrem jeweiligen Gebiet 

genutzt werden; unter diese Definition fallen Geräte und Instrumente für Forschungszwecke, 

wissensbasierte Ressourcen wie Sammlungen, Archive oder strukturierte wissenschaftliche 

Informationen, Infrastrukturen der Informations- und Kommunikationstechnologie wie 

GRID-Netze, Rechner, Software und Kommunikationssysteme sowie sonstige besondere 

Einrichtungen, die für die Forschung unverzichtbar sind. Solche Forschungsinfrastrukturen 

können an einem einzigen Standort angesiedelt oder verteilt (ein organisiertes Netz von 

Ressourcen) sein.  

 

„Innovationscluster“: Einrichtungen oder organisierte Gruppen von unabhängigen Partnern 

(z.B. innovative Unternehmensneugründungen, kleine, mittlere und große Unternehmen, 

Einrichtungen für Forschung und Wissensverbreitung, gemeinnützige Einrichtungen sowie 

andere miteinander verbundene Wirtschaftsbeteiligte), die durch entsprechende Förderung, 

die gemeinsame Nutzung von Anlagen, den Austausch von Wissen und Know-how und durch 

einen wirksamen Beitrag zum Wissenstransfer, zur Vernetzung, Informationsverbreitung und 

Zusammenarbeit unter den Unternehmen und anderen Einrichtungen des Innovationsclusters 

Innovationstätigkeit anregen sollen. 

 

„Materielle Vermögenswerte“: Grundstücke, Gebäude und Anlagen, Maschinen und 

Ausrüstung. 

 

„Immaterielle Vermögenswerte“: Vermögenswerte ohne physische oder finanzielle 

Verkörperung wie Patentrechte, Lizenzen, Know-how oder sonstige Rechte des geistigen 

Eigentums. 

 

Zu Nr. 2.4 (siehe auch Nr. 2.2) 

„Hochqualifiziertes Personal“: Personal mit Hochschulabschluss und mindestens fünf 

Jahren einschlägiger Berufserfahrung, zu der auch eine Promotion zählen kann. 

 

„Abordnung“: die vorübergehende Beschäftigung von Personal bei einem 

Beihilfeempfänger, wobei das Personal das Recht hat, anschließend zu seinem vorherigen 

Arbeitgeber zurückzukehren. 

 

„Innovationsberatungsdienste“: Beratung, Unterstützung und Schulung in den Bereichen 

Wissenstransfer, Erwerb, Schutz und Verwertung immaterieller Vermögenswerte sowie 

Anwendung von Normen und Vorschriften, in denen diese verankert sind. 

 



„Innovationsunterstützende Dienstleistungen“: Bereitstellung von Büroflächen, 

Datenbanken, Bibliotheken, Marktforschung, Laboratorien, Gütezeichen, Tests und 

Zertifizierung zum Zweck der Entwicklung effizienterer Produkte, Verfahren oder 

Dienstleistungen. 

 

Zu Nr. 2.5 

„Organisationsinnovation“: die Anwendung neuer Organisationsmethoden in den 

Geschäftspraktiken, den Arbeitsabläufen oder Geschäftsbeziehungen eines Unternehmens; 

nicht als Organisationsinnovation angesehen werden Änderungen, die auf bereits in dem 

Unternehmen angewandten Organisationsmethoden beruhen, Änderungen in der 

Managementstrategie, Fusionen und Übernahmen, die Einstellung der Anwendung eines 

Arbeitsablaufs, einfache Ersatz- oder Erweiterungsinvestitionen, Änderungen, die sich allein 

aus Veränderungen bei den Faktorpreisen ergeben, neue Kundenausrichtung, Lokalisierung, 

regelmäßige, saisonale oder sonstige zyklische Veränderungen sowie der Handel mit neuen 

oder erheblich verbesserten Produkten. 

 

„Prozessinnovation“: die Anwendung einer neuen oder wesentlich verbesserten Methode für 

die Produktion oder die Erbringung von Leistungen (einschließlich wesentlicher Änderungen 

bei den Techniken, den Ausrüstungen oder der Software); nicht als Prozessinnovation 

angesehen werden geringfügige Änderungen oder Verbesserungen, der Ausbau der 

Produktions- oder Dienstleistungskapazitäten durch zusätzliche Herstellungs- oder 

Logistiksysteme, die den bereits verwendeten sehr ähnlich sind, die Einstellung eines 

Arbeitsablaufs, einfache Ersatz- oder Erweiterungsinvestitionen, Änderungen, die sich allein 

aus Veränderungen bei den Faktorpreisen ergeben, neue Kundenausrichtung, Lokalisierung, 

regelmäßige, saisonale und sonstige zyklische Veränderungen sowie der Handel mit neuen 

oder erheblich verbesserten Produkten. 

 

Zu Nr. 2.9 (siehe auch Nr. 2.2) 

„Lohnkosten“: alle Kosten, die der Zuwendungsempfänger für den betreffenden Arbeitsplatz 

in einem bestimmten Zeitraum tatsächlich tragen muss; sie umfassen den Bruttolohn vor 

Steuern und Pflichtbeiträgen wie Sozialversicherung, Kosten für die Betreuung von Kindern 

und die Pflege von Eltern. 

 

„Direkt durch ein Investitionsvorhaben geschaffene Arbeitsplätze“: Arbeitsplätze, die die 

Tätigkeit betreffen, auf die sich die Investition bezieht, einschließlich Arbeitsplätzen, die 

aufgrund einer investitionsbedingten höheren Kapazitätsauslastung entstehen. 

 

„Nettoanstieg der Beschäftigtenzahl“: Nettoanstieg der Zahl der Beschäftigten in der 

betreffenden Betriebsstätte im Vergleich zum Durchschnitt eines bestimmten Zeitraums, 

wobei in diesem Zeitraum abgebaute Stellen abgezogen werden müssen und die Vollzeit-, 

Teilzeit- und saisonal Beschäftigten mit ihren Bruchteilen der jährlichen Arbeitseinheiten zu 

berücksichtigen sind. 
 


